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Vielen Dank schonmal für die Antworten. Das Ankündigen der Elternzeit und ferner das
Beantragen (was ja erst nach der Geburt möglich ist) sind ja zwei verschiedene Dinge. Findet
jemand eine passende Aussage, dass eine Ankündigung eine verbindliche Beantragung nach
sich zieht? Ich finde bislang nämlich nichts. Schulamt, GEW und VBE haben mir hierzu drei
unterschiedliche Antworten gegeben, das vielleicht nochmal zur Ergänzung meines
ursprünglichen Posts.
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